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Der Armenpfleger.
Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge.

Offizielles Organ der Schweizerischen Armenpfleger-Konferenz.
veil«>e zum „Schweizerischen Zentralblatt für Staats- und Gemeinde-Verwaltung",

redigiert von Paul Keller und vr. E. Fehr. ^
Redaktion: V Verlag und Expedition:

Pfarrer A. wild, jl Art. Institut Grell LÄstli.
Zürich 2- I Zürich.

„Der Ärmenpfleger" erscheint in der Regel monatlich.
Zährlicher Abonnementspreis für direkte Abonnenten 6 Franken.

„ „ „ postabonnenten Fr. N. 20.
Znsertionspreis pro Nonpreille-Leile 20 Tts.

1?. Jahrgang. 1. Oktober 1920. Ur. I».
Der Nachdruck unserer Originalartikel ist nur unter Quellenangabe gestattet. "IMG

An unsere Abonnenten!
Turch die abermalige Erhöhung der Papier- und Druckkosten und auch in

Rücksicht auf die in Aussicht stehende Erhöhung der Transporttaxen sehen wir
uns gezwungen, den Abonnementspreis vom l. Oktober ab auf 9 Fr. zu
erhöhe». Ter bescheidene Aufschlag von 1 Fr. entspricht bei weitem nicht den

tatsächlichen Tenernngsverhältnissen, die in der graphischen Branche Pliah
gegriffen haben. Wir hoffen daher, daß derselbe für niemanden ein Hindcrungs-
ginnd sein wird, das Abonnement weiter aufrecht zu erhalten.

Um die Jahrgänge unseres Blattes in Zukunft mit dem Kalenderjahr
abzuschließen und dadurch Einheitlichkeit mit dem „Schweizerischen Zentralblatt für
Staats- und Gemeindeverwaltung" zu erzielen, wird der laufende Jahrgang erst
mit Dezember 1920 abschließen und der neue alsdann mit dem 1. Januar 1921

beginnen. Wir werben uns infolgedessen erlauben, die Abounementsbeträgc
für 5 Vierteljahre mit Fr. 7. 59 im Laufe des Oktobers zu erheben, und bitten
höflichst um Einlösung unserer Nachuahmekartcn.

Der Verlag: Art. Institut Orcll Füstli.

Einladung
zur III. Schweizerischen Armcnpflcgrrkonfcrcnz uns Montag, den 25. Oktober

1929, vormittags Illhb Uhr, im Grostratssaal in Solothnrn.

Tr a kta n b en:
> Eröffnungswort des Präsidenten der ständigen Kommission.
2. Bestellung des Tagesbureaus und Ansprache des Tagespräfidenten.
3. Tas Kostkinderwesen in der Schweiz. Referenten: Pfr. A.

Wild, Zürich 2: Frau Pfr. Herzog, Basel; Lehrer Mühlethaler, Bern.
1. Diskussion.
5. Geschäftliches:

a) Wahlen in die ständige Kommission;



- I0K -
b) Rechnung und Revisionsbericht:
e) Mitteilungen.

Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder und Eingeladenen erwartet
Hochachtungsvoll

Für die ständige Konimission:
Der Präsident: Dr. C. A. Schmid, Zürich 1.

Der Aktuar: A. Wild, Pfarrer, Zürich 2.

Nach Schluß der Konferenz, zirka Isijz Uhr, findet ein gemeinsames Mittagessen

statt.

Der Roßschelin.
(Ein Beitrag zur Kostkinderfrage.)

„Uoli, du taugst nichts, du bist nichts und wirst nichts. Es würde mich
nicht Wundern, wenn ich einmal hören müßte, du seiest am gleichen Orte
gelandet wie dein Vater. Freilich, wenn man alles weiß" Der Bursche, an
den diese harten Worte gerichtet waren, saß auf der vordersten Schulbank.
Jni Blick, den er auf den zürnenden Lehrer warf, lagen Frage und Klpge,
Scham und Zerknirschung. Uoli antwortete nicht, der Lehrer aber fuhr fort:
„Du weißt schon, warum du nichts sagst, ich werde wieder einmal niit deinem
Vormund reden müssen, weiß Gott, du dürftest dankbarer sein für das,
was die Gemeinde an dir tut." Aehnliche Ansprüche und Ermunterungen mußte
Uoli etwa einmal über sich ergehen hassen. Aber deren Häufigkeit und
Gleichartigkeit stumpfte ihn ab, er gewöhnte sich daran. Die Mitschüler fanden diese
Erziehungsmethode selbstverständlich, Uoli mochte den Sündenbock für alle. Sie
empfanden einen Widerwillen ob seiner moralischen Minderwertigkeit. Ja,
Uoli glaubte allmählich selbst an eine solche. Warum mochte der Lehrer nur
ihn nicht leiden? Warum wollten seine Kameraden ihn nicht mitspielen lassen?
Er kam nicht recht ins Klare darüber, ob das alles Unrecht oder Parteilichkeit
war, oder womit er diese Hintansetzung verdient habe. Sein Lehrer hielt sihm
vor, er könnte schon anders sein, wenn er nur wollte

Was war denn der Grund der Mißachtung? Uolis Vater war zu
mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt wegen Diebstahl und Raub. Das
war im Dörflein noch nie vorgekommen. Aber durch diesen Fall war sein

Ruf in Gefahr gekommen. In den Zeitungsberichten über die Gerichtsverhandlungen

tauchte immer wieder der Name dieser sonst ehrsamen Bauerngemeinde
als Wohn- und Heimatort des Verbrechers auf. Die Ehre des Ortes war
geschändet, sein moralischer Kredit eingebiißt. In den Nachbargemeinden wurden
höhnische Bemerkungen hörbar. War denn die Gemeinde.schuld, daß es einen
solchen Menschen unter ihren Bürgern gab? Das war doch niemand etwas
angegangen, daß Uolrs Vater ous seinem magern Verdienst als Abdecker nicht
heben konnte, daß sein Beruf zu den verachteten gehörte, daß er trotz seiner
Armut drei Kinder in die Welt stellte, und dann anfing zn trinken und zu
sinken

Als er ins Zuchthaus kam, hieß es im Dorf: „Die Schande!" .Sofort
wurde die Frau verbeiständet mit der Begründung, sie werde jedenfalls ihrem
zehnjährigen Knaben nicht Meister, der müsse ihr weggenommen und bei
rechten Leuten verkostgeldet werden. Umsonst wendete der einsichtige Präsident
ein, die haushälterische und unbescholtene Frau sollte nicht derart für das
Unglück herhalten müssen, sie habe ihre Kinder bisher recht gehalten und biete.
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